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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Wohngeldes 
(Wohngeld-Plus-Gesetz)

Der Bundesrat hat in seiner 1026. Sitzung am 28. Oktober 2022 beschlossen, zu 

dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-

lung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 26a WoGG)

Artikel 1 Nummer 10 ist zu streichen. 

Begründung: 

Vorläufige Zahlungen bedeuten für die Wohngeldbehörden einen doppelten 
Aufwand bei der Bearbeitung der Wohngeldanträge. Zunächst muss eine Ent-
scheidung über eine vorläufige Zahlung vorgenommen und zu einem späteren 
Zeitpunkt in jedem Fall eine abschließende Entscheidung getroffen werden. 
Vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation ist diese zusätzliche 
Arbeit – verbunden mit einer Verdreifachung der Zahl der Anspruchsberechtig-
ten – nicht leistbar. 

Im Übrigen sind vorläufige Zahlungen in den im Land eingesetzten Fach-
verfahren bislang nicht vorgesehen und – im Zusammenspiel mit den endgülti-
gen Entscheidungen und der Ermittlung etwaiger Nachzahlungen oder Rück-
forderungen – bis zum Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes keinesfalls 
programmtechnisch umsetzbar. 

Bei der vorläufigen Auszahlung des Wohngeldes sollen ausschließlich die Be-
rechnungsgrößen nach § 4 WoGG zugrunde gelegt werden. Diese wären dem-
nach die Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder (§§ 5 bis 8 
WoGG), die zu berücksichtigenden Miete oder Belastung (§§ 9 bis 12 WoGG) 
und das Gesamteinkommen (§§ 13 bis 18 WoGG). Wenn zunächst ohnehin die 
maßgeblichen Berechnungsgrößen ermittelt werden müssen, dann kann auch
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bei Vorliegen aller maßgeblichen Daten eine endgültige Wohngeldbewilligung 
erfolgen. 

Die Praxis zeigt, dass gerade die Ermittlung der zu berücksichtigenden Miete 
oder Belastung oder auch das zu berücksichtigende Einkommen einen hohen 
Verwaltungsaufwand verursachen. Demnach stellt die vorläufige Zahlung, wie 
sie in § 26a WoGG vorgesehen ist, weder eine maßgebliche Verfahrenserleich-
terung noch eine Verkürzung in der Bearbeitungsdauer dar.

2. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

(§ 27 Absatz 1 Satz 4 WoGG) 

Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist zu streichen. 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Regelung ist als Schutzvorschrift für die Wohngeld-
beziehenden nachvollziehbar, aber in der Umsetzung in den Fachverfahren nur 
mit entsprechenden Aufwand zu realisieren, da eine völlig neue Prüfung zu in-
tegrieren ist. Dadurch wird die mit der Verlängerung des Bewilligungs-
zeitraums angestrebte Vereinfachung letztlich konterkariert. Im Übrigen kann 
der Bewilligungszeitraum im Einzelfall bereits seit geraumer Zeit auf bis zu  
18 Monate verlängert werden, ohne dass es einer solchen Regelung bedurfte. 
Die Festlegung und Einführung eines neuen Schwellenwerts (10 Prozent) ent-
spricht zudem nicht der Regelungssystematik in § 27 WoGG. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c – neu – (§ 27 Absatz 2 und 3 WoGG) 

Dem Artikel 1 Nummer 11 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 

‚c) In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „15 Prozent“ durch die 

Angabe „30 Prozent“ ersetzt.‘

Begründung: 

Bei den aktuell geltenden Schwellenwerten in § 27 Absatz 2 und 3 WoGG für 
Neuberechnungen von Amts wegen und Mitteilungspflichten bei Änderungen 
(die zu einem geringeren Wohngeld führen) stand der Gedanke einer möglichst 
hohen Einzelfallgerechtigkeit im Vordergrund. Die hier vorgeschlagene Anhe-
bung des Schwellenwertes ist eine Hinwendung zu einer stärkeren Generalisie-
rung und zu verwaltungsökonomischem Handeln. Bei den Wohngeldbehörden 
entfällt dadurch eine arbeitsintensive Überprüfung laufender Fälle bei relativ 
geringen Änderungen (zwischen 15 und 30 Prozent) wie auch die sich daran 
anschließenden Rückforderungen von eher geringen Überzahlungsbeträgen.
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Für die Wohngeldberechtigten ist diese Regelung ebenfalls von Vorteil. Tech-
nisch ist sie leicht umzusetzen. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 11a – neu – (§ 32 WoGG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen: 

,11a. In § 32 werden die Wörter „zur Hälfte“ gestrichen.‘

Begründung: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die vollständige Übernahme der  
Kosten des Wohngeldes durch den Bund erreicht. Die geplante Reform führt 
dauerhaft zu erheblichen Mehrkosten, die angesichts der bereits bestehenden 
hohen Belastungen für die Länderhaushalte nicht zu verkraften sind. Das 
Wohngeldgesetz wird von den Ländern im Rahmen der Bundesauftrags-
verwaltung ausgeführt. Der Bund kann daher ohne Änderung der Zuständig-
keiten einen höheren Anteil am Wohngeld übernehmen. 

5. Zu Artikel 3 (Anlage (zu § 1 Absatz 3) WoGV) 

Artikel 3 ist zu streichen. 

Begründung: 

Durch Artikel 3 des Entwurfs zum Wohngeld-Plus-Gesetz erfolgt eine Anpas-
sung der Mietenstufen. Maßgeblich für die Zuordnung der Gemeinden zu den 
Mietenstufen ist das vom Statistischen Bundesamt festgestellte Mietenniveau. 
Die jeweilige Mietenstufe ergibt dann nach § 12 Absatz 1 WoGG die Höchst-
beträge für Miete und Belastung, die zu berücksichtigen sind. 

In § 12 Absatz 4 WoGG ist festgelegt, dass eine Anpassung des Mietenniveaus 
(und damit eine Neuzuordnung der Mietenstufen) nur bei einer Anpassung der 
Höchstbeträge nach Absatz 1 erfolgt. Die Höchstbeträge sind festgeschrieben 
in Anlage 1 (zu § 12 Absatz 1) zum Wohngeldgesetz. Im Wohngeld-Plus-
Gesetz bleiben die Höchstbeträge nach § 12 Absatz 1 WoGG unangetastet. Ein 
Automatismus für eine Anpassung der Mietenstufen entsprechend § 12 Ab-
satz 4 WoGG wird hier daher nicht ausgelöst. 

Es ist dabei unerheblich, dass im Entwurf zum Wohngeld-Plus-Gesetz durch 
eine Änderung des § 11 WoGG die „zu berücksichtigenden Miete“ nunmehr 
als Summe aus Miete und Belastung (maximal bis zum Höchstbetrag nach  
§ 12 Absatz 1), dem Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten nach § 12 Ab-
satz 6 WoGG und der Klimakomponente nach § 12 Absatz 7 WoGG definiert 
wird. Diese Änderung betrifft ausschließlich Zahlenwerte, die Miete und Be-
lastung hinzuzurechnen sind. 



Drucksache 483/22 (Beschluss) - 4 - 

6. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat begrüßt die mit der Wohngeldreform geplante Verbesserung der 

Leistungen an Haushalte mit geringem Einkommen. In der derzeitigen Situation 

stark ansteigender allgemeiner Lebenshaltungskosten und drastischer Preis-

steigerungen bei den Energiekosten sind diese Haushalte dringend auf eine zeit-

nahe Auszahlung des Wohngeldes zur Unterstützung bei ihren Wohnkosten an-

gewiesen. Um eine möglichst schnelle und unbürokratische Auszahlung des 

Wohngelds zu ermöglichen, muss zeitgleich mit den geplanten Verbesserungen 

ein vereinfachtes Verfahren mit einer Begrenzung des Überprüfungsumfangs 

und vereinfachten Nachweispflichten eingeführt werden. Der Bundesrat fordert 

die Bundesregierung daher auf, gravierende und umfassende Vereinfachungen 

und Nachweiserleichterungen im Wohngeldrecht umzusetzen. Dabei ist auch 

eine schnelle und unbürokratische Vollzugslösung für pauschale Voraus-

zahlungen zu finden, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung 

trägt, jedoch nicht zugleich zu einer Verdoppelung des Aufwands in den Wohn-

geldbehörden führt.

Begründung 

Haushalte mit geringem Einkommen sind in der derzeitigen Situation stark an-
steigender allgemeiner Lebenshaltungskosten und drastischer Preissteigerun-
gen bei den Energiekosten dringend auf eine schnelle Gewährung des verbes-
serten Wohngeldes zur Unterstützung bei ihren Wohnkosten angewiesen. Be-
reits der Vollzug des derzeitigen Wohngeldrechts ist zu kompliziert und auf-
wendig. Kommt nun noch die durch den Gesetzentwurf beabsichtigte Verdrei-
fachung des Empfängerkreises und die damit einhergehende Antragsflut hinzu, 
sind die Wohngeldbehörden personell nicht annähernd in der Lage, diese zu 
bewältigen. Das dafür erforderliche Personal wird auch nicht in der Kürze der 
Zeit gewonnen und eingearbeitet werden können. 

Selbst in den Wohngeldbehörden, in denen keine Bearbeitungsrückstände be-
stehen, kann nach dem Inkrafttreten des Gesetzes das Wohngeld nicht zeitnah 
an alle Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Viele Wohngeldbehörden 
sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt stark belastet und weisen hohe Bearbei-
tungsrückstände auf. In diesen Wohngeldbehörden wird die Umsetzung daher 
noch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Um das Ziel einer zeitnahen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger daher an-
satzweise erreichen zu können, sind gravierende Vereinfachungen des Wohn-
geldrechts sowie des Antragsverfahrens erforderlich, die zeitgleich mit der Re-
form umgesetzt werden müssen. Es bedarf massiver gesetzlicher und unterge-
setzlicher Verfahrensvereinfachungen und Nachweiserleichterungen, die über 
die von den Ländern dem Bund bereits unterbreiteten Vorschläge hinausgehen. 
Vor allem bedarf es auch einer Regelung für pauschale Vorauszahlungen an 
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Neuantragsteller sowie Antragsteller von Weiterleistungsanträgen, die eine 
schnelle Hilfe sicherstellt, jedoch nicht zugleich zu einer Verdoppelung des 
Aufwands in den Wohngeldbehörden führt. Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Regelung des § 26a des Wohngeldgesetzes zur Ermöglichung einer vorläufigen 
Zahlung des Wohngelds gewährleistet diese Ziele in keiner Weise. Die Bun-
desregierung ist aufgerufen, hier – gegebenenfalls unter Verzicht auf spätere 
Rückforderungen – eine unbürokratische und schnelle Vollzugslösung zu fin-
den, die sowohl den Interessen der Bürgerinnen und Bürger als auch der 
Wohngeldbehörden Rechnung trägt.

7. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf zur Erhöhung des 

Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz) Vereinfachungen in der Antragstel-

lung vorgesehen sind. Die Praxis zeigt, dass die Beantragung und Bearbei-

tung des Wohngeldes in den letzten Jahren stets komplexer und umfangrei-

cher geworden sind. Mit jeder Änderung stieg der Verwaltungsaufwand und 

die Komplexität für die Antragstellenden. 

b) Um die mit der Wohngeldreform einhergehenden Chancen für eine sachge-

rechte und bürgerfreundliche Vereinfachung zu nutzen, sieht der Bundesrat 

im Einzelnen unter anderem mit den nachfolgenden Maßnahmen Potenzial 

zur Entbürokratisierung und bittet die Bundesregierung diese zu prüfen: 

aa) Herausnahme der Heimfälle aus dem Wohngeld und komplette Finan-

zierung aus dem § 42 SGB XII (mit Ausnahme der Selbstzahler). 

bb) Abschaffung des Kataloges des § 14 Absatz 2 WoGG, stattdessen all-

gemeine und umfassende Definition von Einkommen und Überprü-

fung, welche Einkünfte nicht angerechnet werden (§ 14 Absatz 3 

WoGG). 

cc) Die Möglichkeit den Bewilligungszeitraum auf mindestens 18 Monate 

ausdehnen zu können, bei Haushalten mit gleichbleibendem Einkom-

men wie zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner (§ 25 Absatz 1 

Satz 2 WoGG). 

dd) Für die Ermittlung der Jahreseinkommen, Miete und Belastung sollte 

der Bund bei komplexen Bedarfsberechnungen allen Ländern eine 

einheitliche Arbeitshilfe zur Verfügung stellen, um eine vergleichbare 

Handhabung der Fälle zu gewährleisten.
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ee) Einführung einer Bagatellgrenze von mindestens 500 Euro. Hiermit 

entfällt das umfangreiche Forderungsmanagement. So würden neben 

den Wohngeldstellen möglicherweise auch weitere Stellen entlastet 

werden (zum Beispiel Haushaltsstelle, Vollstreckungsstelle). 

ff) Streichung des Freibetrages für 33 Jahre Grundrentenzeiten, dafür 

Einführung eines möglichst festen Freibetrages (zum Beispiel 

200 Euro) für alle Rentnerinnen und Rentner. Die Ermittlungen des 

Freibetrages für Grundrente führt unter Umständen zu sehr hohem 

Verwaltungsaufwand. Ein einheitlicher fester Freibetrag für alle Rent-

nerinnen und Rentner, die Altersrente, Witwer/Witwenrente und EU-

Rente beziehen, wird für angemessener und vor allem für einfacher in 

der praktischen Umsetzung gehalten.

8. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass das dritte Entlastungspaket des Bundes zu 

hohen strukturellen Belastungen der Länder führt. Die Länder sehen sich in der 

Mitverantwortung, einen angemessenen Beitrag zur Abmilderung der Folgen 

der hohen Energiepreise zu leisten. Ohne eine nachhaltige Beeinträchtigung bei 

der Finanzierung der übrigen notwendigen Aufgaben in ihren Haushalten kön-

nen die Länder einen solchen Beitrag allerdings nur leisten, wenn eine Verstän-

digung über die Höhe einer tragbaren Länderbelastung erfolgt und es zu einer 

deutlichen Reduzierung der Belastung der Länder durch den Bund kommt. Im 

Rahmen eines Gesamtvorschlages ist insbesondere erforderlich, dass neben ei-

ner Nachfolgeregelung für das sogenannte 9-Euro-Ticket die Mittel für die 

Länder nach dem Regionalisierungsgesetz zur Qualitätsverbesserung sowie im 

Hinblick auf die massiven Energiepreissteigerungen erhöht werden, die voll-

ständige Übernahme der Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz durch den Bund 

erfolgt, die außerordentlich steigenden Energie- und Sachkosten bei den Kran-

kenhäusern einschließlich der Krankenversorgung der Universitätskliniken so-

wie Pflegeeinrichtungen zeitnah durch Zuweisungen des Bundes gegenfinan-

ziert werden, sowie die Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterbrin-

gung, Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen wiederaufgenom-

men beziehungsweise intensiviert wird. 


